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RS OGH 1955/10/12 2Ob441/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1955

Norm

ABGB §1297

ABGB §1304

StPolO §16

Rechtssatz

1) Ein Transportleiter ist verp8ichtet, danach zu sehen, daß der Lenker eines zu seinem Transport gehörigen

Lastkraftwagens die beim Rückwärtsfahren erforderliche erhöhte Aufmerksamkeit und besondere Vorsicht anwendet.

2) Aus dem Umstande, daß jemand einen Wagen ohne besondere Au>orderung besteigt, kann sein Mitverschulden an

einem in der Folge eingetretenen Unfall nicht abgeleitet werden.
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